
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz - BStatG)1

Als wichtigste Bestimmung für die Meldungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr mit
dem Ausland ist die Geheimhaltung von Einzelangaben anzusehen, die in § 16
Abs. 1 zu finden ist.

§ 16
Geheimhaltung

(1)  Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bun-
desstatistik gemacht werden, sind von den Amtsträgern und für den öffentlichen
Dienst besonders Verpflichteten, die mit der Durchführung von Bundesstatistiken be-
traut sind, geheimzuhalten, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist. Dies gilt nicht für

1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffentlichung der Befragte schrift-
lich eingewilligt hat,

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15
Abs. 1 genannten öffentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht
aufgrund einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift besteht,

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Ämtern
der Länder mit den Einzelangaben anderer Befragter zusammengefasst und in
statistischen Ergebnissen dargestellt sind,

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116
Abs. 1 der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 613; 1977 I S. 269), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGBI. I
S. 2436), gelten nicht für Personen und Stellen, soweit sie mit der Durchführung von
Bundes-, Landes- oder Kommunalstatistiken betraut sind.

                                                
1 Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462)


